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Procap MPN Webinar vom 11.2.2025 – Fragenkatalog –  

Antworten von Frau Dübendorfer, Procap 
 

Anhand folgendem fiktiven Fallbeispiels erklärt Frau Dübendorfer, wie man vorgehen soll, 

wenn die Arbeitsfähigkeit nachlässt: 

Alleinerziehende Mutter, immer wieder Infekte, steigende Müdigkeit, mehrmals deswegen 

krankgeschrieben, Abmahnung vom Arbeitgeber, schliesslich Diagnose MPN mit Fatigue. Ne-

benwirkungen von den Medikamenten: Kopfschmerzen, leichtes Fieber, Grippesymptome, 

kann zwei Tage nicht arbeiten, wenn sie sich das Medikament spritzt. Wie weiter?  

- spätestens 6 Monate nach erster Krankschreibung Anmeldung bei IV 

- bei Kündigung durch Arbeitgeber: Arbeitsfähigkeits-Zeugnis von mindestens 20 % 

verlangen und bei Arbeitslosenkasse anmelden 

dann koordiniert Arbeitslosenkasse Krankentaggeld und gewährt Vorleistungspflicht 

- Behandlung bei Fachärzten (Berichte mit umfassenden, nachvollziehbaren Befunden 

und Beschreibung der funktionellen Einschränkungen auf Arbeitsfähigkeit) 

- IV wird Abklärungen durchführen → viel Geduld mitbringen 

Eingliederung (z.B. Arbeitsplatzerhalt, Aufbautraining) vor Rente! 

- Mitteilungen, Vorbescheide, Verfügung, Urteil kantonales Versicherungsgericht: 

30 Tage Zeit um Rechtsmittel zu ergreifen. Achtung: bei Mitteilungen keine Verfü-

gung verlangen, sondern allenfalls Einwand schreiben! 

- Falls alle Versicherungsleistungen ausgeschöpft sind, bevor IV einen Entscheid fällt 

und keine finanziellen Reserven vorhanden sind → Anmeldung Sozialamt 

- Entlastung Kinderbetreuung z.B. Sozialberatung am Wohnort besprechen 

  

Fragen Procap 

1. Was ist Procap für eine Organisation?  

a. Procap ist der grösste Mitgliederverband von und für Menschen mit Einschrän-

kungen in der Schweiz (siehe PowerPoint Folie (PP). 

b. Im Bereich Existenzsicherung leistet Procap Sozialversicherungsberatung und 

Rechtshilfe (siehe PowerPoint Folie (PP). 

c. Wie arbeitet sie? Ist kantonal organisiert, weitere Aufgaben und Organigramm 

siehe PowerPoint Folie (PP). 

d. Wie teuer ist eine Beratung? Preis ist kantonal geregelt. In SG Mitgliedschaft 

Fr. 90/ Jahr., ab 2 Jahren Mitgliedschaft ist die Fachberatung von Fr. 350 gratis, sowie 

Rechtsdienst Fr. 450 gratis.  

Ohne Mitgliedschaft ist das Erstgespräch mit der Regionalleitung gratis, eine Fachbe-

ratung kostet Fr. 350, eine Rechtsberatung Fr. 450 (siehe PP). Im Vergleich zu An-

waltskosten immer noch günstig. 
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e. Wo und wie kann ich mich melden? Homepage www.procap.ch  

f. Gibt es in Deutschland eine ähnliche Organisation? 

- de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Behindertenverb%C3%A4nden 

- Kontakt | Deutsche Rentenversicherung 

 

2. Wie kann Procap mich im Prozess unterstützen? 

a. Bietet Procap Hilfe bei der Antragstellung oder Begleitung bei Terminen? 

Procap ist ein Selbsthilfeverein, d.h. wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn immer 

möglich agieren die Mitglieder in Eigenregie. Die Regionalleiterinnen helfen aber 

auch mal ein Formular auszufüllen. Begleitung zu Terminen kann nicht durch Pro-

cap sichergestellt werden (Ausnahme: Anwesenheit einer Regionalleiterin bei ei-

ner Haushaltabklärung bezüglich Hilflosenentschädigung bei Kindern). 

b. Kann Procap bei Rekursverfahren helfen? 

Wenn Erfolgsaussichten gegeben sind: 

Im Rahmen der Sozialversicherungsberatung werden Einwände v.a. bei IV-Mittei-

lungen, Vorbescheiden verfasst und eingereicht; Verfügungen = Beschwerde 

durch Anwälte; Ergänzungsleistungen = Einsprachen durch Fachberaterinnen 

bzw. Anwälte; Entscheide von Pensionskassen = Beschwerde durch Anwälte. 

Wenn wir nicht zu rechtlichen Schritten empfehlen: 

Sollten unsere Mitglieder trotzdem gegen den Entscheid vorgehen wollen, helfen 

wir im Namen unserer Mitglieder ein entsprechendes Schreiben aufzusetzen. 

3. Gibt es Beratungsgespräche speziell zu meinem Fall? 

a. Wie kann ich einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren? 

- Erstkontakt via Regionalleiterin (www.procap.ch Procap Sektion vom Wohn-

kanton). Allenfalls direktes Gespräch mit Sozialversicherungsberaterin. 

- Im Rahmen der Vorbescheid Prüfung gibt es ein persönliches Gespräch 

mit der Sozialversicherungsberaterin 

- Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, dass unsere Mitglieder in eine 30 minütige 

Rechtsprechstunde kommen. 

http://www.procap.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Behindertenverb%C3%A4nden
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/kontakt_node.html#:~:text=Da%20helfen%20das%20Service-Telefon%20und%20unser%20Internet-Angebot.%20Bitte,wir%20Ihnen%20unser%20Kundenportal%20mit%20dem%20ePostfach%20empfehlen.
http://www.procap.ch/
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b. Welche Informationen sind wichtig, um mich gut beraten zu können? 

Das kann nicht generell gesagt werden, sondern hängt von der konkreten Frage-

stellung ab. 

4. Welche Erfahrungen hat Procap mit Fällen von Fatigue? 

a. Wie ist die Chance bei Fatigue eine IV zu erhalten? 

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit müssen IV-Anmeldungen mit der Diagnose 

«Fatigue» vor Gericht entschieden werden. 

 

Allgemeine Fragen zur IV 

1. Was ist die Invalidenversicherung (IV)? 

→ Erwerbsausfallversicherung bei Invalidität (d.h. langanhaltende Krankheit mit Er-

werbsausfall) 

o Welche Leistungen bietet die IV an? 
siehe Folie «Leistungen der Invalidenversicherung» auf Seite 5  

Leistungen der IV | Merkblätter | Informationsstelle AHV/IV 

Grundsatz: Eingliederung vor Rente 

o Wer hat Anspruch auf Unterstützung durch die IV? 

Anspruch auf Leistungen der IV haben Versicherte, die wegen eines Gesundheits-

schadens in ihrer Erwerbstätigkeit oder in ihrem bisherigen Aufgabenbereich teil-

weise oder ganz eingeschränkt sind. Dieser Gesundheitsschaden muss voraus-

sichtlich zumindest für längere Zeit bestehen. Versicherte unter 20 Jahren kön-

nen ebenfalls Leistungen der IV erhalten, wenn der Gesundheitsschaden ihre Er-

werbstätigkeit voraussichtlich beeinträchtigen wird. 

Es spielt keine Rolle, ob der Gesundheitsschaden körperlicher, psychischer oder 

geistiger Natur ist, ob er schon bei der Geburt bestanden hat oder Folge einer 

Krankheit oder eines Unfalls ist. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt aber nur vor, wenn 

sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist. 

2. Wie beantrage ich Leistungen bei der IV? 

o Welche Unterlagen und Nachweise sind erforderlich? 

Ohne Antrag keine Leistungen! 

1. Anmeldung versus Wiederanmeldung 

bei Erstanmeldung siehe Anmeldeformular Anmeldung für Erwachsene: Berufliche 

Integration/Rente → Abklärungen durch IV 

Wiederanmeldung: rückwirkend ab letzter Verfügung alle medizinischen Unterlagen und 

allenfalls Arbeitgeberberichte einreichen → IV wird nur auf das neue Begehren eintre-

ten, wenn eine wesentliche gesundheitliche Verschlechterung vorliegt oder eine neue 

Diagnose dazu gekommen ist. 

 

o Gibt es Fristen, die ich beachten muss? 

Siehe fiktives Fallbeispiel auf Seite 1. 

Wenn die IV Leistungen verfügt, muss nach Erhalt der Verfügung innert 6 Mona-

ten bei Bedarf die Ergänzungsleistungen angemeldet werden, damit diese eben-

falls ab Leistungsbeginn den Anspruch prüfen! 

https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter/Leistungen-der-IV
https://finfo.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_001_online_5/new
https://finfo.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_001_online_5/new
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Grundsätzlich: 

→ Mitwirkungspflicht: Unterlagen liefern, Auskünfte erteilen 

→ Schadenminderungspflicht: Therapien, Eingliederungsmassnahmen umsetzen 

 Verhältnismässigkeit: eine Massnahme ist geeignet, notwendig und ange- 

 messen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen (gilt für Pflichten z.B. 

 Therapieauflagen und Sachleistungen z.B. berufliche Eingliederung) 

→ Meldepflicht: Veränderungen melden 

o Ist es besser, wenn mein Arbeitgeber oder mein Arzt oder ich selbst IV bean-

trage? 

dies muss individuell entschieden werden 

 

3. Wie wird mein Anspruch geprüft? 

o Welche Kriterien verwendet die IV, um eine Invalidität festzustellen? 

siehe nachstehende Folie Invalidität / IV-Rente 
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o Welche Rolle spielen ärztliche Gutachten bei der Beurteilung? 

leider haben diese nach wie vor einen erheblichen Stellenwert und vielfach stützt 

auch das Gericht die Einschätzungen der Gutachter. 

 

 

4. Wie wird die IV- Rente berechnet? 
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5. Wie lange dauert der Prüfungsprozess? 

o Der Prüfungsprozess dauert ca. 2 Jahre oder länger, frühster Bescheid nach 1 

Jahr. Nach 6 Mt. läuft die Taggeldversicherung aus und man erhält ein Schreiben, 

um sich bei der IV zu melden. Danach beginnen die Abklärungen. Von der IV wer-

den Arztberichte eingefordert und ev. ein Gutachten bei einem IV Arzt. Ev. muss 

man bis zu 3 Mt. auf einen Arztbericht warten. 

o Gibt es Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen? 

Nein, allenfalls kann man mithelfen, dass Berichte der eigenen behandelnden 

Ärzte zeitnah der IV geschickt werden. 

Spezifische Fragen zu Fatigue und MPN 

6. Wird Fatigue von der IV anerkannt? 

o Unter welchen Voraussetzungen wird Fatigue als Invaliditätsgrund anerkannt? 

Im besten Fall ist die Diagnose objektivierbar. Falls nicht, erfolgt eine individuelle 

Prüfung und Einschätzung. Bei hohem Aktivitätsniveau trotz der Diagnose wird es 

schwierig. 

o Gibt es spezielle Anforderungen an ärztliche Diagnosen oder Berichte? 

Ausführliche, nachvollziehbare Befunde, von denen sich die Diagnosen ableiten 

lassen. Umfassende Schilderung der funktionellen Einschränkungen in Bezug auf 

die Erwerbstätigkeit und den Alltag. → Achtung: psychosoziale Belastungsfakto-

ren werden bei der IV nicht anerkannt 

 

7. Welche Erfahrungen gibt es mit anderen Fällen von Fatigue? 

o Gibt es Beispiele von Betroffenen, die erfolgreich Leistungen erhalten haben? 

Jeder IV-Entscheid ist eine individuelle Prüfung. Und ja, es gibt Entscheide, die 

bei einer Fatigue zu Gunsten der Betroffenen ausgefallen sind. 

 

 

Praktische Fragen zur Unterstützung durch die IV 

8. Welche Leistungen kann ich bei einer anerkannten Invalidität erwarten? 

siehe Merkblatt «Leistungen der IV» unter allgemeine Fragen zur IV 

o Rentenleistungen 

o Berufliche Wiedereingliederung 

o Medizinische Massnahmen 

9. Wie funktioniert die berufliche Wiedereingliederung? 

o Welche Unterstützung bietet die IV bei der Jobsuche oder Umschulung? 

Arbeitsvermittlung, Jobcoaching 

Umschulung nur, wenn damit eine Wiedereingliederung und damit ein 
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rentenausschliessendes Einkommen erwartet werden kann.  

Gleichwertige Ausbildung → keine Höherqualifikation! 

o Gibt es spezielle Programme für Menschen mit Fatigue? 

Nein 

10. Was passiert, wenn mein Antrag abgelehnt wird? 

o Welche Möglichkeiten habe ich, Einspruch zu erheben? 

Rechtsmittel ergreifen. In der Regel stehen dafür 30 Tage zur Verfügung. 

ACHTUNG: bei Mitteilungen keine Verfügung verlangen, auch wenn dies darin 

steht, da sonst nur noch der Weg via Gericht bleibt. 

o Wo finde ich Unterstützung bei einem Rekurs? 

Procap, wenn Mitglied 

Pro Infirmis 

Inclusion Handicap 

Anwälte 

Beistände, Mitarbeiter auf Sozialämtern oder Sozialberatungen 

 

Weitere Fragen: 

11. Wie bin ich vor Kündigung geschützt 

admin.ch: Merkblatt über die Kündigung und den Kündigungsschutz 

Amt für Wirtschaft/Arbeit TG: Infoblatt_Kuendigungsschutz_und_Sperrfristen.pdf 

 Für Fragen bezüglich Arbeitsrecht SG, AR + TG: Frau und Arbeit, Weinfelden 

12. Was tun, wenn der Lohn nicht reicht, infolge Kürzung bis hin zu IV? 

Inanspruchnahme der verschiedenen Sozialversicherungen (siehe auch fiktives Fallbei-

spiel auf Seite 1). Falls keine Leistungen mehr bestehen und auch keine eigenen finanzi-

ellen Mittel mehr zur Verfügung stehen → Anmeldung beim Sozialamt 

 

Merkblatt für Nichterwerbstätige: Merkblatt 2.03.d (gemäss nachstehendem Link) 

www.ahv-iv.ch/p/2.03.d 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/merkblaetter/merkblatt_Kuendigung.html
https://awa.tg.ch/public/upload/assets/34894/Infoblatt_Kuendigungsschutz_und_Sperrfristen.pdf
https://frauundarbeit.ch/
https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.d

